
Bericht zur Erfüllung der

Offenlegungsanforderungen

nach Art. 433c Abs. 2 CRR
(Vergütungsinformationen)

der

Raiffeisenbank Plankstetten AG

Angaben für das Geschäftsjahr 2025 (Stichtag 31.12.2025)

Die nachfolgenden Artikel beziehen sich auf die CRR (Verordnung (EU) Nr. 575/2013), soweit nicht anders angegeben.
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Vergütungspolitik (Art. 450 Abs. 1 Buchst. a - d, Buchst. h - k)

Tabelle EU REMA - Vergütungspolitik

Art. 450 Abs. 1

Buchst. a Die zielorientierte variable Vergütung wird jährlich nach Ende des Geschäftsjahres als Einmalzahlung aus-
bezahlt.

Eine Festlegung der Vergütung erfolgte in einer Sitzung des Aufsichtsrates.

Buchst. b Die Vergütung unserer Mitarbeiter richtet sich grundsätzlich nach den tariflichen Regelungen für die Volks-
banken und Raiffeisenbanken.

Buchst. c Es gibt in unserem Haus keine leistungsorientierte Vergütung.

Buchst. d Die Gesamtvergütung setzt sich grundsätzlich aus fixen und variablen Gehaltsbestandteilen zusammen. 

Tabelle EU REM1 - Für das Geschäftsjahr gewährte Vergütung

a b c d

Leitungsorgan -
Aufsichtsfunktion

Leitungsorgan -
Leitungsfunktion

Sonstige Mitglie-
der der Ge-

schäftsleitung

Sonstige identi-
fizierte Mitarbei-

ter

1 Anzahl der identifizierten Mitarbeiter 3 2 4

2 Feste Vergütung insgesamt in TEUR - - -

3 Davon: monetäre Vergütung - - -

4 (Gilt nicht in der EU)

EU-4a Davon: Anteile oder gleichwertige Beteiligungen - -

5 Feste Ver-
gütung

Davon: an Anteile geknüpfte Instrumente oder
gleichwertige nicht liquiditätswirksame Instrumen-
te - -

EU-5x Davon: andere Instrumente - -

6 (Gilt nicht in der EU)

7 Davon: sonstige Positionen - -

8 (Gilt nicht in der EU)

9 Anzahl der identifizierten Mitarbeiter - -

10 Variable Vergütung insgesamt in TEUR - -

11 Davon: monetäre Vergütung - -

12 Davon: zurückbehalten - -

EU-
13a Davon: Anteile oder gleichwertige Beteiligungen - -

EU-
14a Davon: zurückbehalten - -

EU-
13b

Variable
Vergütung

Davon: an Anteile geknüpfte Instrumente oder
gleichwertige nicht liquiditätswirksame Instrumen-
te - -

EU-
14b Davon: zurückbehalten - -

EU-
14x Davon: andere Instrumente - -

EU-
14y Davon: zurückbehalten - -

15 Davon: sonstige Positionen - -

16 Davon: zurückbehalten - -

17 Vergütung insgesamt (2 + 10) - - -
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Ergänzende Angaben gemäß § 16 Abs. 2 InstitutsVergV

Gesamtbetrag aller Vergütungen für das Geschäftsjahr [in TEUR] -

Davon fix [in TEUR] -

Davon variabel [in TEUR] -

Anzahl der Begünstigten der variablen Vergütung -

Tabelle EU REM2 - Sonderzahlungen an Mitarbeiter, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risiko-
profil des Instituts haben (identifizierte Mitarbeiter)

a b c d

Werte in TEUR (mit Ausnahme Anzahl Mitarbeiter)

Leitungsorgan
- Aufsichts-

funktion

Leitungsorgan
- Leitungsfunk-

tion

Sonstige Mit-
glieder der Ge-
schäftsleitung

Sonstige iden-
tifizierte Mitar-

beiter

Garantierte variable Vergütung - Gesamtbetrag

1
Gewährte garantierte variable Vergütung - Zahl der identifizier-
ten Mitarbeiter - -

2 Gewährte garantierte variable Vergütung - Gesamtbetrag - -

3
Davon: während des Geschäftsjahres ausgezahlte garan-
tierte variable Vergütung, die nicht auf die Obergrenze für
Bonuszahlungen angerechnet wird - -

Die in früheren Zeiträumen gewährten Abfindungen, die während des Geschäftsjahres ausgezahlt wurden

4
In früheren Perioden gewährte, während des Geschäftsjahres
gezahlte Abfindungen – Anzahl der identifizierten Mitarbeiter - -

5
In früheren Perioden gewährte, während des Geschäftsjahres
gezahlte Abfindungen - Gesamtbetrag - -

Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen

6
Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen - Anzahl
der identifizierten Mitarbeiter - -

7
Während des Geschäftsjahres gewährte Abfindungen - Ge-
samtbetrag - -

8 Davon: während des Geschäftsjahres gezahlt - -

9 Davon: zurückbehalten - -

10
Davon: während des Geschäftsjahres gezahlte Abfindun-
gen, die nicht auf die Obergrenze für Bonuszahlungen an-
gerechnet werden - -

11
Davon: höchste Abfindung, die einer einzigen Person ge-
währt wurde - -

Die Tabellen EU REM3 und EU REM4 haben für unser Haus keine Relevanz, da wir weder zurückbehaltene Vergütungen noch "high
earners" haben. Aus diesem Grund erfolgt auch keine Offenlegung der Tabellen.

Erklärung des Vorstands gemäß Art. 431 Abs. 3

Hiermit bestätigen wir, dass unser Haus die nach der CRR vorgeschriebenen Offenlegungen im Einklang mit den förmlichen Verfah-
ren und internen Abläufen, Systemen und Kontrollen vorgenommen hat.

Plankstetten,

Raiffeisenbank Plankstetten AG

Elmar Weiß und Walter Frank
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